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2. e. Die beendeten Konkursverfahren nach ihrer Dauer und nach der Art der Beendigung.

Im Jahre 1895 wurden Konkursverfahren beendet
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') Vergl. Seite 142, Anmerkung 2 und 3.

2. 4. Finan-ielles Lrgcbniß der durch Schlußvertheilung und der durch Iwangsvergleich
beendeten Konkursverfahren.

Von den 3770 im Deutschen Reich') im Jahre 1895 durch Schlußvertheilung beendeten 
Konkursverfahren schloffen ab mit einem auf die nicht bevorrechtigten Konkursforderungen
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Von den 1581 im Deutschen Reich') im Jahre 1895 durch Zwangsvergleich beendeten Konkurs
verfahren schloffen ab mit einem für die nicht bevorrechtigten Konkursfvrderungen bedungenen 
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>) Vergl. Seite 142, Anmerkung 2 und 3.

Die vorstehend mitgetheilten konkursstatistischen Nachweisungen sind für das Jahr 1895 auf Grund der 
seit dem 1. Januar 1895 von den Gerichten behufs Herstellung einer Konkurs-Statistik auszufüllenden Zähl
karten, für die Jahre 1891 bis 1894 auf Grund der von den Gerichtsschreibern gemäß der KvnkurSordnung 
im Deutschen Reichsanzeiger auszugsweise veröffentlichten Beschlüsse der Gerichte zusammengestellt. Sowohl 
wegen dieser Veränderung der Grundlagen, als auch wegen einiger Abweichungen bei der Zählung sind die 
Ergebnisse für das Jahr 1895 mit denen der Vorjahre nicht genau vergleichbar.

Die hier mitgetheilten Zahlen für 1895 sind insoweit endgültige, als das gesammte bis Anfang Mai 1896 
eingegangene, geprüfte Material für das Jahr 1895 berücksichtigt ist/ immerhin ist eS bei der Neuheit der für 
die Ausfüllung der Zählkarten bei den Gerichten geltenden Vorschriften nicht ausgeschlossen, daß noch Zählkarten 
verspätet, durch Rückfragen veranlaßt, eingehen, die bei der in Vorbereitung befindlichen eingehenden Bearbeitung 
der Konkurs-Statistik für das Jahr 1895 mit verwerthet werden müssen. Line wesentliche Veränderung der 
Zahlen wird voraussichtlich jedoch hierdurch nicht hervorgerufen werden.


